
 
 

 
 

                                                            
Zuletzt aktualisiert: 30.09.2024               Seite 1 von 6 

 

Allgemeine  

Einkaufsbedingungen der  

Port International Gruppe 

 

§ 1 Geltungsbereich, Form  

(1) Die folgenden Allgemeinen Ein-

kaufsbedingungen (AEB) gelten für alle 

Geschäftsbeziehungen der Port Internatio-

nal GmbH sowie aller mit ihr verbundenen 

Unternehmen (im Folgenden: Port), z.B. der 

Port International Fruit GmbH, Port Interna-

tional European Sourcing GmbH, Port In-

ternational Bananas GmbH und der Port 

International Dutch Growers B.V. mit deren 

jeweiligen Geschäftspartnern und Liefe-

ranten („Verkäufer“) beim Erwerb von Wa-

ren durch Port und allen damit in Zusam-

menhang stehenden durch Port in An-

spruch genommenen Leistungen sowie 

sonstigen Dienstleistungen. Die AEB gelten 

nur, wenn der Verkäufer Unternehmer (§ 

14 BGB), eine juristische Person des öffent-

lichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen ist.  

(2) Die AEB gelten insbesondere für 

Verträge über den Verkauf und/oder die 

Lieferung herzustellender oder zu erzeu-

gender beweglicher Sachen („Ware“) an 

Port, ohne Rücksicht darauf, ob der Ver-

käufer die Ware selbst herstellt oder bei 

Zulieferern einkauft (§§ 433, 631, 650 

BGB) sowie ohne Rücksicht darauf, ob der 

Vertrag die gesetzlichen Merkmale eines 

Kaufes, eines Werkvertrages oder eines 

Werklieferungsvertrages erfüllt oder nur mit 

diesen vergleichbar ist. Darüber hinaus 

gelten die AEB auch für Dienstleistungen, 

die an Port erbracht werden; auch diese 

werden hier als „Kauf“, der Vertrags-

partner als „Verkäufer“ bezeichnet. Sofern 

nicht anders vereinbart, gelten die AEB in 

der zum Zeitpunkt der Bestellung von Port 

gültigen, jedenfalls in der dem Verkäufer 

zuletzt in Textform (§ 126b BGB)  

mitgeteilten oder auf der Webseite 

https://www.port-international.com unter 

der Rubrik „Einkaufsbedingungen“ in der 

Fußzeile abrufbaren Fassung als Rahmen-

vereinbarung auch für gleichartige künftige 

Verträge, ohne dass Port in jedem Einzel-

fall wieder auf sie hinweisen müsste.  

(3) Diese AEB gelten ausschließlich. 

Abweichende, entgegenstehende oder 

ergänzende Allgemeine Geschäftsbedin-

gungen des Verkäufers werden nur dann 

und insoweit Vertragsbestandteil, als Port 

ihrer Geltung wenigstens in Textform und 

eindeutig zugestimmt hat. Dieses Zustim-

mungserfordernis gilt stets, d.h. auch dann, 

wenn Port in Kenntnis der Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen des Verkäufers des-

sen Lieferungen vorbehaltlos annimmt. Die 

Zustimmung durch Port kann nur durch eine 

gesetzlich zur Vertretung befugte Person 

erteilt werden. Ergänzend zu den vorlie-

genden Bedingungen gelten im Falle von 

Speditionsleistungen die jeweils gültigen 

Allgemeinen Deutschen Spediteurbedin-

gungen (AdSp), dies allerdings nur, soweit 

sie nicht mit den vorliegenden Bedingun-

gen in Widerspruch stehen.  

(4) Im Einzelfall getroffene, indivi-

duelle Vereinbarungen mit dem Verkäufer 

(einschließlich Nebenabreden, Ergänzun-

gen und Änderungen) haben stets Vorrang 

vor diesen AEB. Für den Inhalt derartiger 

Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Ge-

genbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. 

die schriftliche Bestätigung durch Port maß-

gebend. Für die Einhaltung der Schriftform 

ist, auch soweit hiervon im Folgenden die 

Rede ist, die Vorschrift des § 127 BGB 

maßgeblich.  

(5) Rechtserhebliche Erklärungen 

und Anzeigen des Verkäufers in Bezug auf 

den Vertrag (z.B. Fristsetzung, Mahnung, 

Rücktritt) sind schriftlich, d.h. nach diesen 

AEB stets in Schrift- oder Textform (z.B. 

Brief, E-Mail, Telefax) abzugeben. Ge-

setzliche Formvorschriften und weitere 

Nachweise, insbesondere bei Zweifeln 

über die Legitimation des Erklärenden, 

bleiben unberührt.  

(6) Hinweise auf die Geltung ge-

setzlicher Vorschriften haben nur klarstel-

lende Bedeutung. Auch ohne eine derar-

tige Klarstellung gelten daher die gesetzli-

chen Vorschriften, soweit sie in diesen AEB 

nicht unmittelbar abgeändert oder ausge-

schlossen werden.  

§ 2 Vertragsschluss  

(1) Die Bestellung durch Port gilt frü-

hestens mit schriftlicher Abgabe oder 

schriftlicher Bestätigung als verbindlich. 

Das Schweigen von Port auf Angebote 

oder sonstige Erklärungen des Verkäufers 

gilt nur dann als Zustimmung, wenn dies 

eindeutig vereinbart worden ist. Auf offen-

sichtliche Irrtümer (z.B. Schreib- und Re-

chenfehler) und Unvollständigkeiten der 

Bestellung einschließlich der Bestellunterla-

gen hat der Verkäufer Port zum Zwecke 

der Korrektur bzw. Vervollständigung vor 

Annahme hinzuweisen; ansonsten gilt der 

Vertrag als nicht geschlossen. 

(2) Der Verkäufer ist verpflichtet, 

Bestellungen von Port unverzüglich, spä-

testens innerhalb von einer Frist von 2 

Werktagen schriftlich zu bestätigen oder 

insbesondere durch Versendung der Ware 

vorbehaltlos auszuführen (Annahme). Eine 

verspätete oder abändernde Annahme gilt 

als neues Angebot und bedarf der An-

nahme durch Port gemäß Absatz 1.  

(3) Sollte der Verkäufer mit Port 

mündlich oder per E-Mail verhandelt ha-

ben, so werden kaufmännische Bestäti-

gungsschreiben des Verkäufers, die nicht 

bloß unerheblich vom Vorbesprochenen 

abweichen, nicht Vertragsbestandteil und 

stellen nicht rechtsverbindlich fest, was zwi-

schen den Parteien gilt. Es gilt dann das 

mündlich oder per E-Mail Besprochene, 

sofern dies bereits (ausnahmsweise) einen 

Vertragsschluss (anders als nach Abs. 1) 

https://www.port-international.com/
https://port-international.com/Einkaufsbedingungen
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begründet. Der Beweis dafür, dass das Be-

stätigungsschreiben mündliche Vereinba-

rungen (oder solche in Textform, etwa den 

E-Mail-Verkehr) im Wesentlichen richtig 

wiedergeben, trägt derjenige, der sich auf 

den Inhalt des Bestätigungsschreibens be-

ruft. Solange Port noch nicht alle Vertrags-

bedingungen mit dem Verkäufer verbind-

lich vereinbart hat, mag zwar ein Vertrag 

bereits geschlossen sein, ist Port hieraus je-

doch nicht verpflichtet, muss insbesondere 

keine „Stornogebühren“ bezahlen, wenn 

es aufgrund von weiteren Detailangaben 

von Port nicht zur Vertragsdurchführung 

kommt, weil der Verkäufer die Leistung 

nicht wie geschuldet erbringen kann.  

§ 3 Lieferzeit und Lieferverzug  

(1) Die von Port in der Bestellung 

angegebene Lieferzeit ist bindend. Insbe-

sondere, aber nicht ausschließlich, sind 

Spediteuraufträge Terminaufträge. Wenn 

die Lieferzeit in der Bestellung nicht ange-

geben und auch nicht anderweitig verein-

bart wurde, ist die Lieferung unverzüglich 

vorzunehmen. Der Verkäufer ist verpflichtet, 

Port unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu 

setzen, wenn er vereinbarte Lieferzeiten – 

aus welchen Gründen auch immer – vo-

raussichtlich nicht einhalten kann. Vor der 

vereinbarten Lieferzeit dürfen (Teil-) Liefe-

rungen nur mit vorheriger schriftlicher Zu-

stimmung von Port vorgenommen werden.  

(2) Erbringt der Verkäufer seine 

Leistung nicht oder nicht innerhalb der ver-

einbarten Lieferzeit oder kommt er in Ver-

zug, so bestimmen sich die Rechte von Port 

– insbesondere zum Rücktritt und Scha-

densersatz – nach den gesetzlichen Vor-

schriften. Die Regelungen im Folgenden 

Absatz 3 bleiben unberührt. Zu den Port 

entstehenden Schäden können insbeson-

dere, aber nicht nur, Sortierkosten, Ver-

tragsstrafen der Abnehmer, Entsorgungs-

kosten, Mehrkosten eines Deckungskaufs 

und entgangener Gewinn gehören.  

(3) Ist der Verkäufer in Verzug, kann 

Port – neben weitergehenden gesetzlichen 

Ansprüchen – pauschalierten Ersatz des 

Verzugsschadens iHv 1% des Nettopreises 

pro vollendetem Werktag verlangen, ins-

gesamt jedoch nicht mehr als 5% des Net-

topreises der verspätet gelieferten Ware. 

Einen Fortsetzungszusammenhang gibt es 

in diesen Fällen nicht. Port bleibt der Nach-

weis vorbehalten, dass ein höherer Scha-

den entstanden ist. Dem Verkäufer bleibt 

der Nachweis vorbehalten, dass über-

haupt kein oder nur ein wesentlich geringe-

rer Schaden entstanden ist. Nimmt Port die 

verspätete Leistung an, wird Port die Ver-

tragsstrafe spätestens mit der abschließen-

den Zahlung geltend machen.  

(4) Der Anspruch von Port auf die 

Leistung erlischt nicht schon mit dem Ver-

langen nach Schadensersatz statt der Leis-

tung, sondern erst mit Leistung des Scha-

densersatzes durch den Verkäufer. 

§ 4 Leistung, Lieferung, Gefahrüber-

gang, Annahmeverzug  

(1) Der Verkäufer ist ohne vorherige 

schriftliche Zustimmung von Port nicht be-

rechtigt, die von ihm geschuldete Leistung 

durch Dritte (z.B. Subunternehmer) erbrin-

gen zu lassen. Der Verkäufer trägt das Be-

schaffungsrisiko für seine Leistungen, wenn 

nicht im Einzelfall ausdrücklich etwas An-

deres vereinbart ist (z.B. Beschränkung auf 

Vorrat).  

(2) Die Lieferung erfolgt innerhalb 

Deutschlands „DAP“ an den in der Bestel-

lung angegebenen Ort. Ist der Bestim-

mungsort nicht angegeben und nichts An-

deres vereinbart, so hat die Lieferung an 

den Geschäftssitz von Port in Hamburg er-

folgen. Der jeweilige Bestimmungsort ist 

auch der Erfüllungsort für die Lieferung und 

eine etwaige Nacherfüllung (Bringschuld).  

(3) Der Lieferung ist ein Lieferschein 

unter Angabe von Datum (Ausstellung und 

Versand), Inhalt der Lieferung (Artikelnum-

mer und Anzahl) sowie unserer Bestellken-

nung (Datum und Nummer) beizulegen. 

Fehlt der Lieferschein, ist er unvollständig 

oder falsch, so hat Port hieraus resultie-

rende Verzögerungen der Bearbeitung 

und Bezahlung nicht zu vertreten. Getrennt 

vom Lieferschein ist Port eine entspre-

chende Versandanzeige mit dem gleichen 

Inhalt zuzusenden. Spediteure müssen ih-

ren Rechnungen vom Empfänger unter-

zeichnete Frachtpapiere mit erkennbarem 

Namen des Unterzeichners als Leistungs-

nachweis vorlegen. Ohne dies tritt keine 

Rechnungsfälligkeit ein. Lagerhalter, bei 

denen aufgrund einer Freistellung durch 

Port Ware abgeholt wird, sind verpflichtet, 

die Abholung ordnungsgemäß schriftlich 

quittieren zu lassen und den vollständigen 

Namen sowie das LKW-Kennzeichen zu 

notieren. Fehlt dies, so ist der Lagerhalter 

für den hieraus Port entstandenen Schaden 

ersatzpflichtig.  

(4) Die Gefahr des zufälligen Un-

tergangs und der zufälligen Verschlechte-

rung der Sache geht mit Übergabe am Er-

füllungsort auf Port über. Soweit eine Ab-

nahme vereinbart ist, ist diese für den Ge-

fahrübergang maßgebend. Im Übrigen 

gelten bei einer Abnahme die gesetzlichen 

Vorschriften des Werkvertragsrechts ent-

sprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme 

steht es gleich, wenn Port sich im Annah-

meverzug befindet. Die Übergabe oder 

Abnahme im vorbezeichneten Sinne findet 

unabhängig von Lieferbedingungen am 

endgültigen Bestimmungsort der Ware, 

d.h. in der Regel bei dem Abnehmer von 

Port, statt.  

(5) Für den Eintritt des Annahmever-

zuges von Port gelten die gesetzlichen 

Vorschriften. Der Verkäufer muss Port seine 

Leistung aber auch dann gemäß den §§ 

294, 295 BGB anbieten, wenn für eine 

Handlung oder Mitwirkung von Port (z.B. 

Beistellung von Material) eine bestimmte 

oder bestimmbare Kalenderzeit vereinbart 

ist.  
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§ 5 Preise und Zahlungsbedingungen  

(1) Ein in der Bestellung angegebe-

ner Preis ist bindend. Alle Preise verstehen 

sich einschließlich jeder gesetzlichen Um-

satzsteuer, wenn diese nicht gesondert 

ausgewiesen ist.  

Bei zeitbasiert abgerechneten Dienstleis-

tungen sind Fahr- und Anreisezeiten und 

Fahrtkosten nicht abrechenbar. Ist eine 

Fahrtkostenerstattung vereinbart, so ist stets 

das günstigste Verkehrsmittel (Bahn 2. 

Klasse, Economy Class Flug, PKW) zu 

wählen.  

(2) Sofern im Einzelfall nicht etwas 

Anderes vereinbart ist, schließt der Preis 

alle Leistungen und Nebenleistungen des 

Verkäufers sowie alle Nebenkosten (z.B. 

ordnungsgemäße Verpackung, Transport-

kosten einschließlich etwaiger Transport- 

und Haftpflichtversicherung) ein.  

(3) Der vereinbarte Preis ist inner-

halb von 30 Kalendertagen ab vollständi-

ger Lieferung und Leistung (einschließlich 

einer ggf. vereinbarten Abnahme) sowie 

Zugang einer ordnungsgemäßen Rech-

nung zur Zahlung fällig. Wenn Port Zah-

lung innerhalb von 14 Kalendertagen leis-

tet, gewährt der Verkäufer 3% Skonto auf 

den Nettobetrag der Rechnung. Bei Bank-

überweisung ist die Zahlung rechtzeitig er-

folgt, wenn der Überweisungsauftrag von 

Port vor Ablauf der Zahlungsfrist bei der 

Bank von Port eingeht; für Verzögerungen 

durch die am Zahlungsvorgang beteiligten 

Banken ist Port nicht verantwortlich. Port ist 

berechtigt, gegenüber dem Verkäufer zum 

sog. Umsatzsteuerlichen Gutschriftsverfah-

ren (§ 14 Abs. 2 Satz 2 des Umsatzsteuer-

gesetzes) zu optieren, und zwar in der Ver-

tragserklärung durch Port (s. § 2 Abs. 1 

dieses Vertrages) oder später durch einsei-

tige Erklärung von Port. In diesem Fall er-

folgt die Abrechnung nicht durch den Ver-

käufer mittels Rechnung, sondern durch 

Port mittels Erstellung einer Gutschrift. Diese 

Gutschrift von Port ersetzt abrechnungs-

technisch die Rechnung des Verkäufers 

(automatische Abrechnung von Warenein-

gängen, ERS = Evaluated Receipt Settle-

ment). Hat Port zu diesem Verfahren op-

tiert, gilt dieses auch für nachfolgende Ver-

träge zwischen Verkäufer und Port, bis Port 

hiervon durch einseitige Erklärung ab-

weicht. Im Falle des Gutschriftsverfahrens 

gilt die von Port erteilte Gutschrift als ak-

zeptiert, wenn der Verkäufer ihr nicht un-

verzüglich, üblicherweise innerhalb von 2 

Werktagen nach Erhalt, widerspricht.  

(4) Port schuldet keine Fälligkeits-

zinsen. Für den Zahlungsverzug gelten die 

gesetzlichen Vorschriften.  

(5) Aufrechnungs- und Zurückbe-

haltungsrechte sowie die Einrede des nicht 

erfüllten Vertrages stehen Port in gesetzli-

chem Umfang zu. Port ist insbesondere be-

rechtigt, fällige Zahlungen zurückzuhalten 

sowie Schadensersatzansprüche und 

sonstige Gegenforderungen in Abzug zu 

bringen, solange Port noch Ansprüche aus 

unvollständigen oder mangelhaften Leis-

tungen gegen den Verkäufer zustehen. 

Nicht erforderlich ist, dass diese Forderun-

gen von Port aus demselben Rechtsverhält-

nis bestehen oder derselben Gesellschaft 

von Port zustehen. Die verschiedenen Port-

Gesellschaften erteilen sich hiermit die er-

forderliche Einziehungsermächtigung.  

(6) Der Verkäufer hat ein Aufrech-

nungs- oder Zurückbehaltungsrecht nur 

wegen rechtskräftig festgestellter oder un-

bestrittener Gegenforderungen.  

§ 6 Forderungsabtretung  

(1) Die Abtretung von Forderungen ge-

genüber Port an Dritte ist ausge-

schlossen, es sei denn Port hat einer 

solchen Abtretung in jedem Einzelfall 

ausdrücklich schriftlich zugestimmt. 

 

  

§ 7 Geheimhaltung und Eigentumsvor-

behalt  

(1) An Abbildungen, Plänen, Zeich-

nungen, Berechnungen, Ausführungsan-

weisungen, Produktbeschreibungen und 

sonstigen Unterlagen behält sich Port seine 

Eigentums- und Urheberrechte vor. Derar-

tige Unterlagen sind ausschließlich für die 

vertragliche Leistung zu verwenden und 

nach Erledigung des Vertrages an Port zu-

rückzugeben. Gegenüber Dritten sind die 

Unterlagen geheim zu halten, und zwar 

auch nach Beendigung des Vertrages. Die 

Geheimhaltungsverpflichtung erlischt erst, 

wenn und soweit das in den überlassenen 

Unterlagen enthaltene Wissen allgemein 

bekannt geworden ist. Der Verkäufer hat si-

cherzustellen, dass von ihm eingesetzte Ar-

beitnehmer oder Dritte entsprechend zur 

Geheimhaltung verpflichtet worden sind. 

Erbringt der Verkäufer im Auftrag von Port 

Leistungen, die ihrerseits urheberrechtsfä-

hig sind, so räumt er Port an diesen Leistun-

gen ohne zusätzliche Vergütung hiermit un-

widerruflich ein umfassendes, zeitlich, 

räumlich und inhaltlich nicht beschränktes, 

übertragbares und unterlizenzierbares 

Nutzungsrecht ein.  

(2) Die vorstehenden Bestimmun-

gen des Absatzes 1 S.1 bis 4 gelten ent-

sprechend für Stoffe und Materialien (z.B. 

Software, Fertig- und Halbfertigprodukte) 

sowie für Werkzeuge, Vorlagen, Muster 

und sonstige Gegenstände, die Port dem 

Verkäufer beistellt. Derartige Gegenstände 

sind – solange sie nicht verarbeitet werden 

– auf Kosten des Verkäufers gesondert zu 

verwahren und in angemessenem Umfang 

gegen Zerstörung und Verlust zu versi-

chern.  

(3) Eine Verarbeitung, Vermischung 

oder Verbindung (Weiterverarbeitung) 

von beigestellten Gegenständen durch 

den Verkäufer wird für Port vorgenommen. 

Das gleiche gilt bei Weiterverarbeitung 

der gelieferten Ware durch Port, so dass 

Port als Hersteller gilt und spätestens mit 
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der Weiterverarbeitung nach Maßgabe 

der gesetzlichen Vorschriften Eigentum am 

Produkt erwirbt.  

(4) Die Übereignung der Ware an 

Port hat unbedingt und ohne Rücksicht auf 

die Zahlung des Preises zu erfolgen. 

Nimmt Port im Einzelfall ein durch die Kauf-

preiszahlung bedingtes Angebot des Ver-

käufers auf Übereignung an, erlischt der Ei-

gentumsvorbehalt des Verkäufers spätes-

tens mit Kaufpreiszahlung für die gelieferte 

Ware. Port bleibt in diesem Fall im ord-

nungsgemäßen Geschäftsgang auch vor 

Kaufpreiszahlung zur Weiterveräußerung 

der Ware unter Vorausabtretung der hie-

raus entstehenden Forderung ermächtigt. 

Ausgeschlossen sind damit alle sonstigen 

Formen des Eigentumsvorbehalts, insbe-

sondere der erweiterte, der weitergeleitete 

und der auf die Weiterverarbeitung verlän-

gerte Eigentumsvorbehalt. 

§ 8 Mangelhafte Lieferung  

(1) Für die Rechte von Port bei 

Sach- und Rechtsmängeln der Ware (ein-

schließlich Falsch-, Zuviel- und Minderlie-

ferungen sowie der Fälle des § 434 Abs. 

2 BGB) und bei sonstigen Pflichtverletzun-

gen durch den Verkäufer gelten die ge-

setzlichen Vorschriften, soweit nachfol-

gend nichts anderes bestimmt ist.  

(2) Nach den gesetzlichen Vor-

schriften haftet der Verkäufer insbesondere 

dafür, dass die Ware bei Gefahrübergang 

auf Port die vereinbarte Beschaffenheit hat. 

Als Vereinbarung über die Beschaffenheit 

gelten jedenfalls diejenigen Produktbe-

schreibungen, Lieferantenerklärungen 

und/oder Kundenanforderungen (z.B. 

durch Produktspezifikationen), die – insbe-

sondere durch Bezeichnung oder Bezug-

nahme in der Bestellung von Port – Gegen-

stand des jeweiligen Vertrages sind oder in 

gleicher Weise wie diese AEB in den Ver-

trag einbezogen wurden. Es macht dabei 

keinen Unterschied, ob die Produktbe-

schreibung (oder Kundenanforderung) von 

Port, vom Verkäufer, vom Hersteller oder 

vom Kunden stammt. Fehlt es an einer Pro-

duktbeschreibung, Lieferantenerklärung 

oder Kundenanforderung im vorbezeich-

neten Sinne, so gilt im Zweifel diejenige 

Beschaffenheit als vereinbart, die sich aus 

den Referenzspezifikationen der führen-

den Lebensmitteleinzelhandelsketten des 

jeweiligen Bestimmungslandes der Ware 

ergibt, insbesondere muss es sich um unbe-

schränkt verkehrsfähige Ware entspre-

chend den jeweils gültigen Lebensmittel-

vorschriften und der sog. Aldi Norm han-

deln. Ergänzend gelten bei Lieferung von 

Lebensmitteln in jedem Fall die auf der 

Website von Port www.port-internatio-

nal.com veröffentlichten Temperaturanwei-

sungen unter der Rubrik Qualität / Tempe-

raturinstruktionen in der Fußzeile in ihrer je-

weils aktuellen Fassung als zu berücksichti-

gende Mindestanforderungen bei der 

Qualitätssicherung. Zeigt sich bei Feststel-

lung im Kopflager des Kunden oder spä-

testens im Supermarkt ein Zustand der 

Ware, der, hätte er bei Gefahrübergang 

auf Port, sofern dieser bereits vorher erfolgt 

sein sollte, schon vorgelegen, einen Sach-

mangel dargestellt hätte, so wird vermutet, 

dass die Ware schon bei Gefahrübergang 

auf Port mit einem (Grund-) Mangel behaf-

tet war, der zu dem sich zeigenden Zu-

stand geführt hat, es sei denn, dass diese 

Vermutung mit der Art des Mangels oder 

der Art der Sache nicht zu vereinbaren ist. 

Daneben bleibt die Vorschrift des § 477 

BGB gemäß § 478 Abs. 1 BGB anwend-

bar.  

(3) Abweichend von § 442 Abs. 1 

S.2 BGB stehen Port Mängelansprüche 

uneingeschränkt auch dann zu, wenn Port 

der Mangel bei Vertragsschluss infolge 

grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben 

ist.  

(4) Für die kaufmännische Untersu-

chungs- und Rügeobliegenheit gelten die 

gesetzlichen Vorschriften (§§ 377, 381 

HGB) mit folgender Maßgabe: Die Unter-

suchungsobliegenheit von Port beschränkt 

sich auf Mängel, die bei der Warenein-

gangskontrolle von Port (oder dessen Ge-

hilfen bzw. auch des Endkunden) am end-

gültigen Zielort beim Kunden unter äußerli-

cher Begutachtung einschließlich der Lie-

ferpapiere offen zu Tage treten (z.B. Trans-

portbeschädigungen, Falsch- und Minder-

lieferung) oder bei der Qualitätskontrolle 

von Port im Stichprobenverfahren erkenn-

bar sind. Soweit eine Abnahme vereinbart 

oder erforderlich ist, besteht keine Untersu-

chungsobliegenheit. Im Übrigen kommt es 

darauf an, inwieweit eine Untersuchung 

unter Berücksichtigung der Umstände des 

Einzelfalls nach ordnungsgemäßem Ge-

schäftsgang tunlich ist. Die Rügeobliegen-

heit für später entdeckte Mängel bleibt un-

berührt. Unbeschadet der Untersu-

chungsobliegenheit gilt die Rüge von Port 

(Mängelanzeige) jedenfalls dann als un-

verzüglich und rechtzeitig, wenn sie inner-

halb von 10 Kalendertagen ab Entde-

ckung bzw., bei offensichtlichen Mängeln, 

ab Lieferung an den Endkunden, beim Ver-

käufer eingeht.  

(5) Die zum Zwecke der Prüfung 

und Nacherfüllung vom Verkäufer aufge-

wendeten Kosten trägt dieser auch dann, 

wenn sich herausstellt, dass tatsächlich kein 

Mangel vorlag. Die Schadensersatzhaf-

tung von Port bei unberechtigtem Mängel-

beseitigungsverlangen bleibt unberührt; in-

soweit haftet Port jedoch nur, wenn Port er-

kannt oder grob fahrlässig nicht erkannt 

hat, dass kein Mangel vorlag.  

(6) Kommt der Verkäufer seiner Ver-

pflichtung zur Nacherfüllung – nach Wahl 

von Port durch Beseitigung des Mangels 

(Nachbesserung) oder durch Lieferung ei-

ner mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) – 

innerhalb einer von Port gesetzten, ange-

messenen Frist nicht nach, so kann Port den 

Mangel selbst beseitigen und vom Verkäu-

fer Ersatz der hierfür erforderlichen Auf-

wendungen bzw. einen entsprechenden 

Vorschuss verlangen. Ist die Nacherfüllung 

durch den Verkäufer fehlgeschlagen oder 

http://www.port-international.com/
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für Port unzumutbar (z.B. wegen besonde-

rer Dringlichkeit, Gefährdung der Betriebs-

sicherheit oder drohendem Eintritt unver-

hältnismäßiger Schäden) bedarf es keiner 

Fristsetzung; von derartigen Umständen 

wird Port den Verkäufer unverzüglich, nach 

Möglichkeit vorher, unterrichten.  

(7) Im Übrigen ist Port bei einem 

Sach- oder Rechtsmangel nach den ge-

setzlichen Vorschriften zur Minderung des 

Kaufpreises oder zum Rücktritt vom Vertrag 

berechtigt. Außerdem hat Port nach den 

gesetzlichen Vorschriften Anspruch auf 

Schadens- und Aufwendungsersatz.  

(8) Der Verkäufer kann die von Port 

gewählte Art der Nacherfüllung nicht we-

gen unverhältnismäßiger Kosten gemäß § 

439 Abs. 4 S.1 BGB verweigern. Stellen 

sich die Kosten jedoch als unverhältnismä-

ßig hoch dar, so kann Port vom Verkäufer 

nur die Erstattung angemessener Kosten 

verlangen. Bei der Beurteilung der Ange-

messenheit sind insbesondere die Bedeu-

tung des Mangels für Port und seinen Ab-

nehmer, der Wert der Ware in mangel-

freiem Zustand sowie ein Verschulden des 

Verkäufers zu berücksichtigen. Von einer 

Unverhältnismäßigkeit ist im Zweifel nicht 

auszugehen, wenn die Kosten der von Port 

gewählten Nacherfüllung 250 % des man-

gelbedingten Minderwerts oder 120 % 

des Kaufpreises nicht überschreiten. 

§ 9 Lieferantenregress  

(1) Die gesetzlich bestimmten Re-

gressansprüche innerhalb einer Lieferkette 

(Lieferantenregress gemäß §§ 445a, b 

und 478 BGB) stehen Port neben den 

Mängelansprüchen uneingeschränkt zu. 

Port ist insbesondere berechtigt, genau 

diejenige Art der Nacherfüllung (Nach-

besserung oder Ersatzlieferung) vom Ver-

käufer zu verlangen, die Port seinem Ab-

nehmer im Einzelfall schuldet. Das gesetz-

liche Wahlrecht von Port (§ 439 Abs. 1 

BGB) wird hierdurch nicht eingeschränkt.  

(2) Bevor Port einen von seinem 

Abnehmer geltend gemachten Mangelan-

spruch (einschließlich Aufwendungsersatz 

gemäß §§ 445a Abs. 1, 439 Abs. 2 BGB) 

anerkennt oder erfüllt, wird Port den Ver-

käufer benachrichtigen und unter kurzer 

Darlegung des Sachverhalts um schriftliche 

Stellungnahme bitten. Erfolgt die Stellung-

nahme nicht unverzüglich innerhalb ange-

messener Frist und wird auch keine einver-

nehmliche Lösung herbeigeführt, so gilt der 

von Port tatsächlich gewährte Mangelan-

spruch als dem Abnehmer geschuldet; 

dem Verkäufer obliegt in diesem Fall der 

Gegenbeweis.  

(3) Die Ansprüche aus Lieferanten-

regress gelten auch dann, wenn die Ware 

vor ihrer Veräußerung an einen Verbrau-

cher durch Port oder einen seinen Abneh-

mer weiterverarbeitet wurde.  

§ 10 Produzentenhaftung  

(1) Ist der Verkäufer für einen Pro-

duktmangel verantwortlich, hat er Port inso-

weit von Ansprüchen Dritter freizustellen, 

als die Ursache in seinem Herrschafts- und 

Organisationsbereich gesetzt ist und er im 

Außenverhältnis selbst haftet.  

(2) Im Rahmen seiner Freistellungs-

verpflichtung hat der Verkäufer Port Auf-

wendungen gemäß §§ 683, 670 BGB zu 

erstatten, die sich aus oder im Zusammen-

hang mit einer Inanspruchnahme Dritter 

einschließlich von Port durchgeführter 

Rückrufaktionen ergeben. Bei der Bestim-

mung, ob die Geschäftsführung durch Port 

im Interesse des Verkäufers ist, ist auch zu 

berücksichtigen, ob Port damit den Verkäu-

fer von Pflichten gegenüber Port freihält 

oder befreit. Über Inhalt und Umfang von 

Rückrufmaßnahmen wird Port den Verkäu-

fer – soweit möglich und zumutbar – unter-

richten und ihm Gelegenheit zur Stellung-

nahme geben. Weitergehende gesetzli-

che Ansprüche bleiben unberührt.  

(3) Der Verkäufer hat im Falle der 

Warenlieferung eine Produkthaftpflichtver-

sicherung mit einer pauschalen Deckungs-

summe von mindestens 2 Mio EUR pro Per-

sonen-/Sachschaden abzuschließen und 

zu unterhalten. Ein Nachweis wird auf An-

forderung von Port unverzüglich bereitge-

stellt.  

§ 11 Regelkonformität  

(1) Der Verkäufer ist zur Einhaltung 

der anerkannten Regeln der Technik und 

der gesetzlichen Bestimmungen über die 

Produktsicherheit (z.B. des Lebensmittel-, 

Bedarfsgegenstände- und Futtermittelge-

setzbuches, etwaiger europäischer Ver-

ordnungen, etwa zur Lebensmittelhygiene 

etc.), der international geltenden arbeits-

rechtlichen Mindeststandards, insbeson-

dere sämtlicher Konventionen der Interna-

tionalen Arbeitsorganisation („ILO“) hin-

sichtlich Arbeitnehmerrechten, Arbeitszeit 

und Arbeitsschutz, sowie aller jeweils gel-

tenden gesetzlichen und behördlichen 

Bestimmungen verpflichtet. Der Verkäufer 

verpflichtet sich, die jeweiligen gesetzli-

chen Regelungen zum Umweltschutz ein-

zuhalten und daran zu arbeiten, die bei 

seinen Tätigkeiten entstehenden nachteili-

gen Auswirkungen auf Mensch und Um-

welt permanent zu verringern.  

(2) Der Verkäufer wird sich weder 

aktiv oder passiv noch direkt oder indirekt 

an jeder Form der Bestechung oder Kor-

ruption, der Verletzung der Menschen-

rechte oder der Diskriminierung seiner Mit-

arbeiter, der Zwangsarbeit oder der Kin-

derarbeit beteiligen. Der Verkäufer ver-

pflichtet sich in diesem Zusammenhang, 

keine Arbeitnehmer einzustellen, die nicht 

ein Mindestalter von 15 Jahren vorweisen 

können. In Ländern, die bei der ILO Kon-

vention 138 unter die Ausnahme für Ent-

wicklungsländer fallen, darf das Mindest-

alter auf 14 Jahre reduziert werden.  
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(3) Der Verkäufer hat sicherzustel-

len, dass alle von ihm eingeschalteten Be-

auftragten, die in irgendeiner Form an der 

Herstellung der von ihm an Port gelieferten 

Produkte beteiligt sind, die in den vorste-

henden Absätzen (1) bis (32) aufgeführten 

Verpflichtungen einhalten werden.  

(4) Der Verkäufer stellt ferner sicher, 

dass die von ihm gelieferten Produkte den 

gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere 

den lebensmittelrechtlichen Vorschriften im 

Bestimmungsland, entsprechen.  

(5) Für den Fall, dass der Verkäufer 

gegen eine der vorgenannten Verpflichtun-

gen verstößt, hat der Verkäufer Port und 

deren Kunden von sämtlichen Kosten, An-

sprüchen Dritter (insbesondere von unmit-

telbaren oder mittelbaren Schadenersatz-

ansprüchen) sowie von sonstigen Nachtei-

len (z.B. Bußgeldern) aufgrund der Verlet-

zung der vorstehenden Bestimmung freizu-

stellen. Dies gilt nicht, wenn der Verkäufer 

diese Pflichtverletzung nicht zu vertreten 

hat. Des Weiteren ist Port jederzeit berech-

tigt, die entsprechende Bestellung unver-

züglich zu stornieren und die Annahme der 

entsprechenden Lieferung zu verweigern, 

ohne dass dadurch Port Kosten entstehen. 

Eventuell bestehende Schadensersatzan-

sprüche bleiben hiervon unberührt. Eine 

Stornierung oder Abnahmeverweigerung 

stellt keinen Verzicht auf etwaige Scha-

densersatzansprüche dar. 

 § 12 Verjährung  

(1) Die wechselseitigen Ansprüche 

der Vertragsparteien verjähren nach den 

gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfol-

gend nichts Anderes bestimmt ist.  

(2) Abweichend von § 438 Abs. 1 

Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjäh-

rungsfrist für Mängelansprüche 3 Jahre ab 

Gefahrübergang. Soweit eine Abnahme 

vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit 

der Abnahme. Die 3-jährige Verjährungs-

frist gilt entsprechend auch für Ansprüche 

aus Rechtsmängeln, wobei die gesetzliche 

Verjährungsfrist für dingliche Herausgabe-

ansprüche Dritter (§ 438 Abs. 1 Nr. 1 

BGB) unberührt bleibt; Ansprüche aus 

Rechtsmängeln verjähren darüber hinaus in 

keinem Fall, solange der Dritte das Recht – 

insbesondere mangels Verjährung – noch 

gegen Port geltend machen kann (Ablauf-

hemmung).  

(3) Die Verjährungsfristen des Kauf-

rechts einschließlich vorstehender Verlän-

gerung gelten – im gesetzlichen Umfang – 

für alle vertraglichen Mängelansprüche. 

Soweit Port wegen eines Mangels auch 

außervertragliche Schadensersatzansprü-

che zustehen, gilt hierfür die regelmäßige 

gesetzliche Verjährung (§§ 195, 199 

BGB), wenn nicht die Anwendung der Ver-

jährungsfristen des Kaufrechts im Einzelfall 

zu einer längeren Verjährungsfrist führt.  

§ 13 Rechtswahl und Gerichtsstand  

(1) Für diese AEB und die Vertrags-

beziehung zwischen Port und dem Verkäu-

fer gilt das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland unter Ausschluss internationa-

len Privat- und Einheitsrechts, insbesondere 

des UN-Kaufrechts.  

(2) Ist der Verkäufer Kaufmann iSd 

Handelsgesetzbuchs, juristische Person 

des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-

rechtliches Sondervermögen, ist aus-

schließlicher – auch internationaler – Ge-

richtsstand für alle sich aus dem Vertrags-

verhältnis ergebenden Streitigkeiten der 

Geschäftssitz von Port in Hamburg. Ent-

sprechendes gilt, wenn der Verkäufer Un-

ternehmer iSv § 14 BGB ist. Port ist jedoch 

in allen Fällen auch berechtigt, Klage am 

Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gemäß 

diesen AEB bzw. einer vorrangigen Indivi-

dualabrede oder am allgemeinen Ge-

richtsstand des Verkäufers zu erheben. Vor-

rangige gesetzliche Vorschriften, insbeson-

dere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, 

bleiben unberührt. 

 

 


